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Allgemeine Bedingungen
für die Sachversicherung

ABS

CALL DIRECT Versicherung AG
Untere Donaustraße 21, A-1029 Wien
Telefon: (01) 211 09 2858
Telefax: (01) 211 09 2859
Internet: www.calldirect.at
Sitz: Wien, FN 47598 y
beim HG Wien, DVR: 0677434

Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten,
die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen.
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Artikel 1
Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluß
Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich
sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schrift-
lich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verlet-
zung dieser Pflichten kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16
bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 (BGBl. 2/1959 in der
letztgültigen Fassung) (VersVG) vom Vertrag zurücktreten und wird
diesfalls von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Artikel 2
Gefahrerhöhung
1. Nach Vertragsabschluß darf der Versicherungsnehmer ohne Einwil-

ligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versiche-
rungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrerhöhung ohne sein
Wissen oder ohne seinen Willen eingetreten ist, hat er dem Versi-
cherer unverzüglich schriftlich Anzeige zu erstatten.

2. Tritt nach dem Vertragsabschluß eine Gefahrerhöhung ein, kann
der Versicherer kündigen. Verletzt der Versicherungsnehmer eine
der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwen-
dung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Ver-
sicherungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versi-
cherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

4. lm übrigen gelten die §§ 23 - 32 VersVG.

Artikel 3
Sicherheitsvorschriften
1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, polizeiliche oder

vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre Verletzung,
kann der Versicherer innerhalb eines Monates, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger
Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Verletzung bestanden hat.

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Versicherungsfall nach der Verletzung eintritt und die Verlet-
zung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-

mers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfal-
les oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Entschädi-
gung gehabt hat oder wenn zur Zeit des Versicherungsfalles trotz
Ablaufes der Frist die Kündigung nicht erfolgt war.

3. lm übrigen gilt § 6 VersVG. lst mit der Verletzung einer Sicherheits-
vorschrift eine Gefahrerhöhung verbunden, finden auch die Be-
stimmungen über die Gefahrerhöhung Anwendung.

Artikel 4
Prämie; Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie einschließlich der

Nebengebühren gegen Aushändigung der Polizze, Folgeprämien
einschließlich Nebengebühren an den in der Polizze festgesetzten
Zahlungsterminen zu entrichten.

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, je-
doch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste
Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber Bin-
nen 14 Tagen oder ohne verschuldeten weiteren Verzug bezahlt,
beginnt der Versicherungsschutz zu dem in der Polizze festgesetz-
ten Zeitpunkt.

3. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38,
39, 39a bzw. 91 VersVG. Die gerichtliche Geltendmachung des An-
spruchs auf rückständige Folgeprämien kann nur innerhalb eines
Jahres nach Ablauf der nach §§ 39 bzw. 91 VersVG gesetzten Zah-
lungsfristen erfolgen.

4. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode
oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die
Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht
Sonderbestimmungen anderes vorsehen.
Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen
Wegfalls des Interesses, gebührt dem Versicherer die Prämie, die er
hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von
dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
Tritt der Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurück, weil die erste
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

5. Folgende Regelung gilt nur, wenn der Versicherungsnehmer Un-
ternehmer im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 Konsumentenschutzgesetz
ist: Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte Vertrags-
zeit eine Ermäßigung der Prämie gewährt, kann er bei einer vorzei-
tigen Auflösung des Vertrages die Nachzahlung des Betrages for-
dern, um den die Prämie höher bemessen wäre, wenn der Vertrag
nur für den Zeitraum abgeschlossen worden wäre, während dessen
er tatsächlich bestanden hat. Wird der Versicherungsvertrag nach
einem Versicherungsfall vom Versicherer gekündigt, kann eine sol-
che Nachzahlung nicht gefordert werden, es sei denn, dass die
Kündigung durch den Versicherer wegen Arglist erfolgte.

6. War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, wird der Betrag
einbehalten, den der Versicherer bei Abschluss der Versicherung für
die abgelaufene Zeit berechnet haben würde; der Mehrbetrag wird
zurückerstattet.

Artikel 5
Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens
Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Aus-
gleichsverfahrens über das Vermögen bzw. der Anordnung der
Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des Versicherungsnehmers
den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Artikel 6
Mehrfache Versicherung
Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für
das versicherte Interesse eine Versicherung gegen dieselben Gefahren,
hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen Versicherer und die
Versicherungssumme anzuzeigen.
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Artikel 7
Überversicherung; Doppelversicherung
1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch

wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt
(Überversicherung), hat der Versicherer nicht mehr als die bedin-
gungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen.

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheb-
lich, können der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach
§ 51 VersVG eine Herabsetzung der Versicherungssumme und der
Prämien verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestprämie bleibt
unberührt.

3. lm Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG.

Artikel 8
Veräußerung der versicherten Sache
Auf die Veräußerung der versicherten Sache finden die Bestimmun-
gen der §§ 69 bis 71 VersVG Anwendung.

Artikel 9
Versicherung für fremde Rechnung
Auf die Versicherung für fremde Rechnung finden die Bestimmungen
der §§ 74 bis 80 VersVG Anwendung.

Artikel 10
Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung
1. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung

des Versicherers, und zwar ist die Ersatzleistung für die unter jeder
einzelnen Post der Polizze versicherten Sachen durch die für die be-
treffende Post angegebene Versicherungssumme begrenzt.

2. lst die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert
(siehe die Bestimmungen über den Versicherungswert in den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversi-
cherungssparte zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unter-
versicherung), wird der Schaden nur nach dem Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversi-
cherung vorliegt, ist für jede Post der Polizze gesondert festzustel-
len.

Artikel 11
Sachverständigenverfahren
1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursache und Höhe des

Schadens durch Sachverständige festgestellt werden.
Die Entscheidung der Sachverständigen ist dann nicht verbindlich,
wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht.
Die Feststellung erfolgt in diesem Fall durch gerichtliches Urteil.
Das Gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht
treffen können oder wollen oder sie verzögern.

2. Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im folgenden
nicht Abweichendes bestimmt wird, die Bestimmungen der Zivil-
prozessordnung über Schiedsgerichte:
a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständigen. Jeder Ver-

tragspartner kann den anderen unter Angabe des von ihm ge-
wählten Sachverständigen zur Ernennung des zweiten Sachver-
ständigen schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht
binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung, wird auf
Antrag des anderen Vertragspartners der zweite Sachverständige
durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt.
In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.
Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsver-
fahrens einen dritten als Obmann. Einigen sie sich nicht, wird der
Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertrags-
partner durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht
ernannt.

b)Die Sachverständigen reichen ihre Feststellung gleichzeitig dem
Versicherer und dem Versicherungsnehmer ein. Weichen die Er-
gebnisse der Feststellung von einander ab, übergibt der Versiche-
rer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
strittig gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Fest-
stellungen und reicht seine Feststellung gleichzeitig dem Versi-
cherer und dem Versicherungsnehmer ein.

c) Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sachverständigen;
die Kosten des Obmannes tragen beide zur Hälfte.

3. Auf Grund der Feststellung der Sachverständigen oder des Ob-
mannes wird die Entschädigung berechnet.

4. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten des
Versicherungsnehmers im Schadenfall nicht berührt.

Artikel 12
Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles;
Obliegenheitsverletzung nach Eintritt
des Versicherungsfalles
1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung

für die Betriebsführung verantwortlichen Personen den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflich-
tung zur Leistung aus diesem Versicherungsfall frei.
Werden von den in Abs. 1 genannten Personen nach Eintritt des
Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheiten grobfahrlässig o-
der vorsätzlich verletzt, tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6
Abs. 3 VersVG ein.

2. lst der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für
die Betriebsführung verantwortlichen Personen wegen des herbei-
geführten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung der Leis-
tungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begange-
nen Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe
verurteilt, so gilt die Leistungsfreiheit als festgestellt.

Artikel 13
Fälligkeit der Entschädigung
1. Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fäl-

lig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren
nach einer Geldleistung schriftlich eine Erklärung des Versicherers
verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht been-
det werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen nicht
binnen eines Monates entspricht.

2. Einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalles kann der Versi-
cherungsnehmer als Teilzahlung den Betrag verlangen, der nach
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist ge-
hemmt, solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers
die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

3. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben,
a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers

zum Zahlungsempfang bestehen, bis zur Beibringung des erfor-
derlichen Nachweises;

b) wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus
Anlass des Schadens gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet
wurde, bis zur Erledigung dieser Untersuchung.

4. Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von
einem Jahr gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen An-
spruch zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit
zugrunde gelegten Tatsache und der diesbezüglichen gesetzlichen
oder vertraglichen Bestimmung sowie unter Angabe der mit dem
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat,
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

5. lm übrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG.
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Artikel 14
Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer seine

Leistungsverpflichtung dem Versicherungsnehmer gegenüber aner-
kannt, eine Leistung erbracht oder die Erbringung der fälligen Ver-
sicherungsleistung verweigert, so ist jeder Vertragspartner berech-
tigt, den Versicherungsvertrag zu kündigen. Ein solches Kündi-
gungsrecht besteht auch, wenn es über die Erbringung der Versi-
cherungsleistung zu einem Sachverständigenverfahren oder zum
Rechtsstreit kommt.
Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit Anerkennung
der Leistungspflicht, Erbringung einer Leistung oder der Verweige-
rung der fälligen Versicherungsleistung oder der Zustellung der
Entscheidung des Sachverständigenausschusses oder seit Eintritt
der Rechtskraft eines im Rechtsstreit über die Versicherungsleistung
ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungs-
frist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann
nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode kündigen.

2. Für die Kündigung nach einem Haftpflichtversicherungsfall im
Rahmen der Haushaltversicherung gilt folgendes:
a) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer

seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die Leistung der fäl-
ligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das
Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der
Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es
über den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreit kommen zu las-
sen.

b)Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der Anerken-
nung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der Ent-
schädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im Rechtsstreit
mit dem Dritten ergangenen Urteiles zulässig. Der Versicherer
hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Ver-
sicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als
den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Artikel 15
Rückgriffsrecht
Auf das Rückgriffsrecht findet die Bestimmung des § 67 VersVG An-
wendung.

Artikel 16
Form der Erklärungen
Änderung der Versicherungsbedingungen
Alle Erklärungen und Mitteilungen des Versicherungsnehmers sind
gültig, wenn sie schriftlich erfolgen und dem Versicherer zugegangen
sind. Wenn der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz wechselt, hat
er die neue Adresse dem Versicherer mitzuteilen. Andernfalls richtet
der Versicherer seine Erklärungen rechtwirksam an die letzte ihm be-
kannte Adresse. Dazu genügt ein nicht eingeschriebener Brief. Hin-
sichtlich der Schadenanzeigen siehe die Bestimmungen über die Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversiche-
rungssparte.
Für Verträge mit Vertragsbeginn 01.02.2008 gilt folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine Ände-
rung der Bedingungen vorzuschlagen. Die Änderung ist dem Versi-
cherungsnehmer schriftlich mitzuteilen und gilt als genehmigt, sofern
der Versicherungsnehmer nicht bis zum Ablauf des Monates, der dem
Zugang der Mitteilung folgt, schriftlich widerspricht.
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Rechtsfolgen
eines unterlassenen Widerspruchs besonders hinzuweisen.
Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung ge-
nannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit dem Ablauf der
Widerspruchsfrist.

Artikel 17
Automatische Vertragsverlängerung
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig gekün-
digt wird. Zu Versicherungsverträgen, deren Abschluss zum Betrieb
eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Unterneh-
merverträge), ist der Vertrag spätestens drei Monate, zu anderen Ver-
trägen (Verbraucherverträge) spätestens ein Monat vor Ablauf zu
kündigen. Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte
Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmten Frist von ei-
nem Monat bzw. von drei Monaten, zur Verfügung. Zu Verbraucher-
verträgen ist vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf die Rechtsfolge der Vertragsverlängerung bei unterlassener
Kündigung frühestens vier Monate, spätestens aber drei Monate vor
Ablauf der vereinbarten Laufzeit besonders hinweisen wird.
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der
Vertrag ohne Kündigung.


